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Abréviations

BAG Bundesamt für Gesundheit
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
KMU Kleine und mittlere Unternehmen

OFSP Office fédéral de la santé publique
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
PME petites et moyennes entreprises
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Santé, assistance sociale, sport

Mittels eines Postulats wollte Philippe Nantermod (fdp, VS) den Bundesrat dazu
auffordern, einen Bericht zu Gefälligkeitszeugnissen durch Ärztinnen und Ärzte und zu
entsprechenden Bekämpfungsmassnahmen zu erstellen. Ebenfalls Teil des Berichts soll
eine Statistik zu nachgewiesenen Betrugsfällen sein. Nachdem der Vorstoss im Juni
2022 von Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) und Baptiste Hurni (sp, NE) bekämpft worden
war, nahm sich der Nationalrat in der Herbstsession 2022 dem Geschäft an. Der
Postulant begründete seinen Vorstoss damit, dass zwar niemand die Notwendigkeit des
Schutzes der Arbeitnehmenden im Krankheitsfall in Frage stelle, dass es aber auch zu
Missbräuchen komme. Diese führten zu grossem Schaden bei den Unternehmen, wobei
insbesondere KMU hart getroffen würden. Leidtragende seien neben den
Arbeitgebenden auch die anderen Mitarbeitenden. Bekämpferin Prelicz-Huber
ihrerseits gab zu bedenken, dass die Ärztinnen und Ärzte durch das Postulat unter
Generalverdacht gestellt würden, obwohl sie keinen Vorteil aus einem
Gefälligkeitsgutachten zögen. Mit dem Eid des Hippokrates würden sich die Ärztinnen
und Ärzte verpflichten, «sowohl für die psychische als auch für die physische Genesung
der Patienten und Patientinnen alles zu tun». Ärztinnen und Ärzte seien «ein Ort der
Zuflucht», es gehe nicht an, dass Patientinnen und Patienten den Eindruck bekommen,
dass ihr Arzt oder ihre Ärztin von den Arbeitgebenden unter Druck gesetzt würden.
Gesundheitsminister Berset erklärte, der Bundesrat halte die Forderung des Postulats
für berechtigt. Er wies jedoch darauf hin, dass das Erstellen von Statistiken durch das
Arztgeheimnis relativ schwierig sein dürfte. Der Nationalrat nahm das Postulat mit 126
zu 55 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an. Während sich die Fraktionen der SP und der
Grünen gegen den Vorstoss aussprachen, stimmten die bürgerlichen Fraktionen und die
GLP dafür. 1

POSTULAT
DATE: 27.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Politique de la santé

Mittels eines Postulats ersuchte Baptiste Hurni (sp, NE) den Bundesrat, einen Bericht
zum psychischen Gesundheitszustand der Schweizerinnen und Schweizer zu erstellen.
Das Geschäft wurde in der Sommersession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH)
bekämpft. Sie war der Ansicht, dass das Erteilen von psychologischen Ratschlägen nicht
in den Aufgabenbereich des Bundes falle und die psychischen Folgen der Pandemie
nicht durch die Pandemie, sondern durch die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen
verursacht worden seien. Der Nationalrat behandelte den Vorstoss im darauffolgenden
September. Hurni erklärte, dass sich die Covid-19-Pandemie und die damit
verbundenen Massnahmen wie die Lockdowns oder die sozialen und kulturellen
Einschränkungen gemäss Ärzteschaft negativ auf die psychische Gesundheit der
Bevölkerung ausgewirkt hätten. In besonderem Masse gelte dies für diejenigen
Personen, die bereits vor der Pandemie gefährdet gewesen seien. Da es bisher aber an
soliden und verlässlichen Daten fehle, die nötig seien, um im Bedarfsfall angemessene
Massnahmen zu ergreifen, solle der Bund diesbezüglich eine ausführliche Studie
erstellen. Gesundheitsminister Berset unterstrich die Notwendigkeit verlässlicher
Informationen, aufgrund derer Entscheidungen getroffen werden könnten. Im Namen
des Gesamtbundesrats erklärte er sich dazu bereit, dem vom Postulanten geforderte
Anliegen auf Basis der Arbeit einer bereits existierenden Arbeitsgruppe und einer
Studie, welche vom BAG in Auftrag gegeben worden war, Rechnung zu tragen. Daher
empfahl er das Postulat zur Annahme. Die grosse Kammer kam dieser Aufforderung mit
101 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nach. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Grünen und der Mitte geschlossen oder grossmehrheitlich für das Postulat stimmten,
sprachen sich die FDP- und SVP-Fraktionen geschlossen respektive mit einer Ausnahme
gegen das Postulat aus. 2

POSTULAT
DATE: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Médecins et  personnel soignant

Im Juni 2023 reichte Baptiste Hurni (sp, NE) ein Postulat mit dem Titel «Mangel an
Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz. Vermeiden wir einen Mangel an Lösungen!» ein.
Der Neuenburger Nationalrat forderte eine Bestandesaufnahme der Mittel, um dem
Ärztinnen- und Ärztemangel – insbesondere demjenigen der Hausärzteschaft –
entgegenwirken zu können. Der Bericht soll zum einen die Instrumente zur
Verbesserung der Problematik des Hausärztemangels aufzeigen. Zum anderen soll auf
Mittel eingegangen werden, welche verstärkt das Interesse der Studierenden an der
Hausarztmedizin hervorrufen und diese dazu bewegen, in der Allgemeinen Inneren
Medizin ihren Abschluss zu machen. Ebenfalls behandelt werden soll die Frage
bezüglich struktureller und finanzieller Mittel, welche es zur Aufwertung des
Hausärztinnenberufs bedarf. Der Bundesrat sprach sich für Annahme des Postulats aus.
Wie auch bei einem Postulat Juillard (mitte, JU; Po. 23.3678) solle hierbei zusammen
mit den Kantonen analysiert werden, ob über den seit 2012 bestehenden Masterplan
«Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung» hinaus noch Handlungsbedarf
existiere. In der Herbstsession 2023 nahm der Nationalrat das Geschäft stillschweigend
und diskussionslos an. 3

POSTULAT
DATE: 29.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidémies

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die beiden Sprechenden der RK-NR,
Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Baptiste Hurni (sp, NE), führten dabei aus, wieso
sich die Kommissionsmehrheit für die Zustimmung zum bundesrätlichen Entwurf –
sprich für die Ablehnung der Initiative – aussprach. So sei die körperliche und geistige
Unversehrtheit insbesondere bereits im geltenden Grundrecht verankert, während die
Volksinitiative respektive deren Umsetzung mit einer grossen Rechtsunsicherheit
einhergehe, da das Volksbegehren über «erhebliche materielle und rechtliche Mängel»
verfüge. Zudem würde die Initiative generell das Gewaltmonopol des Staates aushöhlen,
etwa in den Bereichen Polizei und Asylwesen, wo es oft zu Einwirkungen auf den
menschlichen Körper komme. Eine Reihe von Sprechenden aus der SVP-Fraktion
widersprach dieser Einschätzung. Pirmin Schwander (svp, SZ) etwa war der Ansicht,
dass während der Covid-19-Pandemie ersichtlich geworden sei, dass die bestehende
Gesetzeslage nicht ausreiche, um die körperliche und geistige Unversehrtheit zu
schützen. Der mangelhaften Formulierung der Initiative wollte Schwander mittels
zweier Minderheitsanträge auf Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines
indirekten Gegenvorschlags (Minderheit I) respektive eines direkten Gegenentwurfs
(Minderheit II), welche konkret Impfungen und biomedizinische Verfahren zum Inhalt
hätten, begegnen. Eine Minderheit Addor (svp, VS) beabsichtigte, die Selbstbestimmung
betreffend Impfungen und anderen medizinischen Biotechnologien durch einen bereits
von der Minderheit verfassten direkten Gegenentwurf zu gewährleisten, wobei soziale,
berufliche und auch andere Diskriminierung verboten werden sollte. Lukas Reimann
(svp, SG) schliesslich beantragte in einem weiteren Minderheitsantrag, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen, falls ein Gegenentwurf abgelehnt würde. Er persönlich halte
zwar eine Impfung für vernünftig, es könne aber nicht sein, dass der Staat vorgebe,
«was vernünftig ist und was nicht vernünftig ist». 
Mit dieser Meinung blieben die Mitglieder der SVP-Fraktion allerdings alleine.
Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien konnten weder der Initiative noch
den Minderheitsanträgen viel abgewinnen. Die Sprechenden der anderen Fraktionen
verwiesen unter anderem ebenfalls auf die Probleme mit dem Gewaltmonopol – gemäss
Nicolas Walder (gp, GE) könnten nach Annahme der Volksinitiative etwa Serienmörder
nicht mehr festgenommen werden und Beat Flach (glp, AG) hob hervor, dass durch die
Initiative das individuelle Interesse in jedem Fall stärker gewichtet würde als das
Interesse der Gesamtgesellschaft, zu der auch schwache und vulnerable Personen
zählten. Philipp Bregy (mitte, VS), der sich gegen den Gegenvorschlag von Addor
aussprach, argumentierte, dass es keiner besseren Formulierung bedürfe, weil die vom
Volksbegehren geforderte Regelung nicht benötigt werde. 
Was sich bereits während der offenen Debatte abzeichnete, bestätigte sich nach dem
obligatorischen Eintreten in den Abstimmungen: Mit 137 zu 39 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) wurde die erste Minderheit Schwander, die sich zuvor gegen die zweite
Minderheit Schwander durchgesetzt hatte, verworfen. Auch der von Addor
eingebrachte bereits formulierte Gegenentwurf war chancenlos (40 zu 138 Stimmen bei
5 Enthaltungen). Zum Schluss sprach sich die grosse Kammer mit 140 zu 35 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) deutlich gegen die Volksinitiative aus. Dabei stammten sämtliche
Stimmen, welche das Volksbegehren unterstützten, sowie alle Enthaltungen aus den

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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Reihen der SVP-Fraktion. Abgesehen von einer Enthaltung aus der FDP-Fraktion bei der
Abstimmung zur ersten Minderheit Schwander entspricht dieses Abstimmungsverhalten
auch denjenigen bei den anderen beiden Abstimmungen. 4

1) AB NR, 2022, S. 1299 ; AB NR, 2022, S. 1758 f.
2) AB NR, 2021, 1660 f.
3) AB NR, 2023, S. 2106
4) AB NR, 2023, S. 967 ff.; AB NR, 2023, S. 980 ff.
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